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5. Übersetzung eines anspruchsvollen, dem ge­
wählten Fachgebiet entnommenen Textes von 
etwa 30 Schreibmaschinenzeilen Länge aus der 
zu prüfenden Sprache in das Deutsche (Arbeits­
zeit: 90 Minuten) und 

6. Aufgabe aus der deutschen Gerichts-und Be­
hördenterminologie in Deutsch (Arbeitszeit: 
30 Minuten). 

(2) Prüfungsteilnehmer, deren Muttersprache 
die zu prüfende Sprache ist, haben statt des Aufsat­
zes nach Absatz 1 Nr.I einen Aufsatz über eines von 
drei Themen zur deutschen Landeskunde in 
Deutsch zu schreiben. 

(3) 1 Legt der Prüfungsteilnehmer die Überset­
zerprüfung zum selben Prüfungstermin in zwei 
Fachgebieten derselben Sprache ab, so hat er sich 
nur einmal den Prüfungen nach Absatz 1 Nrn. I , 2, 
4 und 6 zu unterziehen. 2Die Einzelnoten dieser 
Klausurarbeiten zählen für die Teilnote der schrift­
lichen Prüfung in beiden Fachgebieten. 3Der Prü­
fungsteilnehmer hat sich der Prüfung nach Absatz 1 
Nr. 6 auch dann nur einmal zu unterziehen, wenn er 
die Übersetzerprüfung in zwei Sprachen zum sel­
ben Prüfungstermin ablegt. 4 In diesem Fall zählt 
die Einzelnote dieser Klausurarbeit für die Teilnote 
der schrHtlichen Prüfung in beiden Spra.chen. 5Hat 
der Prüfungsteilnehmer bereits eine Ubersetzer­
prüfung bestanden und legt er eine weitere Über­
setzerprüfung zum unmittelbar �d�~�.�r�a�u�f�f�o�l�g�e�n�d�e�n� 
Termin ab, so kann die in der ersten Ubersetzerprü­
fung gemäß Absatz 1 Nr. 6 erzielte Leistung auf An­
trag übernommen werden. 

§ 16 

Ablauf des schriftlichen Teils 
der Übersetzerprüfung 

(1) Die Prüfungsaufgaben werden für alle Prü­
fungsteilnehmer einheitlich gestellt; sie sind an 
allen Prüfungs orten zur selben Zeit zu bearbeiten. 

(2) Die Prüfungsteilnehmer haben zur Prüfung 
ihren Paß oder Personalausweis und gegebenen­
falls das Zulassungsschreiben mitzubringen. 

(3) 1 Die Prüfungsaufgaben sind in verschlosse­
nem Umschlag in den Prüfungsraum zu bringen. 
2Sie dürfen erst verteilt werden, nachdem Prü­
fungsteilnehmern Gelegenheit gegeben wurde, sich 
von der Unversehrtheit des Verschlusses zu über­
zeugen. 

(4) Die Prüfungsteilnehmer dürfen auf die Klau­
surarbeit nicht ihren Namen, sondern nur das ge­
wählte Kennwort und die von der Prüfungsstelle 
zugeteilte Kennzahl setzen. 

(5) Bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben 
dürfen Hilfsmittel nicht verwendet werden, es sei 
denn, solche wurden im Einzelfall ausdrücklich ge­
nehmigt. 

(6) 1 Die Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung 
führen die vom Leiter der Prüfungsstelle oder vom 
örtlichen Prüfungsleiter beauftragten Aufsichts­
personen. 2Diese haben darüber zu wachen, daß bei 
der Anfertigung der Klausurarbeiten jeder Unter­
schleif unterbleibt; sie haben sich, soweit ihnen der 
Prüfungsteilnehmer nicht bekannt ist, anhand von 
Paß oder Personalausweis des Prüfungsteilneh-

mers und gegebenenfalls seines Zulassungsschrei­
bens davon zu überzeugen, daß der Erschienene mit 
dem Geladenen personengleich ist. 3Sie haben die 
Teilnehmer vor der Verteilung der Prüfungs auf­
gaben zur Ablieferung nicht ausdrücklich geneh­
migter Hilfsmittel aufzufordern; die Folgen des Be­
sitzes von unzulässigen Hilfsmitteln nach Ausgabe 
der Prüfungsaufgaben gemäß § 29 treten aber auch 
ohne diesen Hinweis ein. 

(7) 1 Bei der Fertigung der Reinschrift der Klau­
surarbeit ist die Verwendung von Kurzschrift und 
der Gebrauch von Bleistiften nicht gestattet. 2Die 
Anfertigung von Durchschriften der Klausurarbei­
ten ist untersagt. 

(8) 1 Während der Anfertigung der Klausurarbeit 
dürfen sich nicht mehrere Prüfungs teilnehmer 
ohne Aufsicht gleichzeitig außerhalb des Prüfungs­
raums aufhalten. 2 Zeitpunkt und Dauer der Abwe­
senheit von Prüfungsteilnehmern werden durch 
eine Aufsichtsperson auf der Klausurarbeit ver­
merkt. 

(9) l Eine Viertelstunde vor Ablauf der vorgese­
henen Arbeitszeit sind die Prüfungsteilnehmer auf 
die bevorstehende Ablieferung aufmerksam zu ma­
chen. 2Nach Ablauf der Arbeitszeit sind die Klau­
surarbeiten von den Aufsichtspersonen einzusam­
meln. 3Wird eine Klausurarbeit trotz wiederholter 
Aufforderung nicht rechtzeitig abgegeben, so wird 
sie mit "ungenügend" bewertet; die Entscheidung 
trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(10) Über die schriftliche PrüflJng ist �v�~�m� örtli­
chen Prüfungsleiter oder einer anderen vom Leiter 
der Prüfungsstelle beauftragten Aufsichtsperson 
eine Niederschrift zu erstellen, in der der Ablauf 
der Prüfung und alle für die Beurteilung der Prü­
fungsleistungen wesentlichen Vorkommnisse zu 
vermerken sind; insbesondere ist festzustellen, ob 
die Prüfungsaufgaben ordnungsgemäß unter Auf­
sicht und Einhaltung der festgesetzten Arbeitszeit 
bearbeitet wurden. 

§ 17 

Aufgaben des mündlichen Teils 
der Übersetzerprüfung 

(1) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende Auf­
'gaben: 

1. ein Gespräch in der zu prüfenden Sprache und in 
Deutsch über verschiedene Gebiete der allge­
meinen Landeskunde, bei dem der Prüfungsteil­
nehmer Kenntnisse insbesondere der politi­
schen, rechtlichen, wirtschaftlichen und kultu­
rellen Verhältnisse des Sprachraums der zu prü­
fenden Sprache und Deutschlands nachzuwei­
sen hat (Dauer: 15 Minuten); das Gespräch ist 
überwiegend in der zu prüfenden Sprache zu 
führen, es sei denn, diese Sprache ist die Mutter­
sprache des Prüfungsteilnehmers, 

2. eine Stegreifübersetzung aus der zu prüfenden 
Sprache ins Deutsche anhand eines kurzen Tex­
tes (aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, einem 
Brief oder einem anderen Schriftstück); dieser 
Text oder der Text nach Nummer 3 muß dem ge­
wählten Fachgebiet entnommen sein (Dauer: 
10 Minuten), 
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3. eine Stegreifübersetzung aus dem Deutschen in 
die zu prüfende Sprache anhand eines kurzen 
Textes (aus einer Zeitung, einer Zeitschrift, 
einem Brief oder einem anderen Schriftstück); 
dieser Text oder der Text nach Nummer 2 muß 
dem gewählten Fachgebiet entnommen sein 
(Dauer: 10 Minuten), 

4. gemeinsprachliche Erläuterungen in der zu prü­
fenden Sprache und in Deutsch in Anlehnung an 
die nach den Nummern 2 und 3 übersetzten 
Texte, bei denen der Prüfungsteilnehmer gründ­
liche praxisbezogene Kenntnisse in Grammatik, 
Syntax, Semantik und Stilistik sowie hinrei­
chende Vertrautheit mit den methodischen Vor­
<!:ussetzungen und theoretischen Grundlagen der 
Ubersetzertätigkeit nachzuweisen hat, (Dauer: 
10 Minuten), 

5. fachliche und fachsprachliche Erl;iuterungen in 
der zu prüfenden Sprache und in Deutsch, aus­
gehend von den nach den Nummern 2 und 3 über­
setzten Texten, wobei der Prüfungs teilnehmer 
umfassende Grundkenntnisse in der Terminolo­
gie und von Sachzusammenhängen des gewähl­
ten Fachgebiets sowie hinreichende Vertrautheit 
mit sprachlich und fachlich relevanten Hilfsmit­
teln nachzuweisen hat, (Dauer: 15 Minuten) und 

6. Dolmetschen einer zweisprachig geführten, 
sprachlich einfacheren Verhandlung zwischen 
zwei Gesprächspartnern in kurzen Gesprächs­
abschnitten unter Berücksichtigung des gewähl­
ten Fachgebiets (Dauer : 10 Minuten). 

(2) Bei anderen Bewerbern verlängert sich die 
Dauer der Prüfungsaufgaben nach Absatz 1 Nrn. 1 
und 5 auf jeweils 25 Minuten. 

(3) 1 Legt der Prüfungsteilnehmer die Überset­
zerprüfung zum selben Prüfungstermin in . zwei 
Fachgebieten derselben Sprache ab, so hat er sich 
nur einmal der Prüfung nach Absatz 1 Nrn. 1 sowie 
2 oder 3 (Stegreifübersetzung allgemein) und Nr. 4 
zu unterziehen. 2Die Prüfungsleistungen zählen 
für beide Fachgebiete. 

(4) Geringfügige Abweichungen von der vorge­
schriebenen Prüfungszeit sind zulässig. 

§ 18 

Aufgaben der Dolmetscherprüfung 

(1) Die Dolmetscherprüfung umfaßt : 

1. vom mündlichen Teil der Übersetzerprüfung die 
Prüfungsteile nach § 17 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und 5 
sowie 

2. die folgenden drei mündlichen Aufgaben des 
Dolmetscherteils : 

a) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie 
und flüssige mündliche Wiedergabe eines in 
der zu prüfenden Sprache gehaltenen Vortrags 
in Deutsch; von dem Vortrag können Notizen 
gemacht werden; dieser Vortrag oder der Vor­
trag nach Buchstabe b wird dem gewählten 
Fachgebiet entnommen (Dauer des Vortrags 
ca. 6 Minuten, Dauer von Vortrag und Wieder­
gabe zusammen höchstens 15 Minuten), 

b) inhaltlich richtige, sprachlich einwandfreie 
und flüssige mündliche Wiedergabe eines in 

Deutsch gehaltenen Vortrags in der zu prüfen­
den Sprache; von dem Vortrag können Noti­
zen gemacht werden ; dieser Vortrag oder der 
Vortrag nach Buchstabe a wird dem gewählten 
Fachgebiet entnommen (Dauer des Vortrags 
ca. 6 Minuten, Dauer von Vortrag und Wieder­
gabe zusammen höchstens 15 Minuten), 

c) Dolmetschen einer zweisprachig geführten, 
sprachlich anspruchsvollen Verhandlung zwi­
schen zwei Gesprächspartnern in praxis­
naher Gesprächsführung unter Berücksich­
tigung des gewählten Fachgebiets (Dauer: 
15 Minuten). 

(2) Bei anderen Bewerbern verlängert sich die 
Dauer der Vorträge nach Absatz 1 Nr. 2 Buchst. a 
und b auf jeweils ca. 8 Minuten (Vortrag und Wie­
dergabe zusammen höchstens 20 Minuten) , die 
Dauer des Verhandlungsdolmetschens nach Buch­
stabe c auf 20 Minuten. 

(3) 1 Der erste Teil der Dolmetscherprüfung nach 
Absatz 1 Nr. 1 ist nicht abzulegen, wenn die Dol­
metscherprüfung in derselben Sprache und dem­
selben Fachgebiet entweder zum selben Termin wie 
die Übersetzerprüfung oder zum unmittelbar dar­
auffolgenden Termin abgelegt wird. 2Die Einzel­
noten für die entsprechenden Prüfungs aufgaben 
des mündlichen Teils der Übersetzerprüfung (§ 17 
Abs. l Nrn. l bis 3 und 5) zählen auch für die Dol­
metscherprüfung. 

(4) 1 Wenn die Dolmetscherprüfung in zwei Fach­
gebieten derselben Sprache zum selben Prüfungs­
termin abgelegt wird, ist die Prüfungsaufgabe nach 
Absatz 1 Nr. 2 Buchst. a bzw. b , die nicht einem der 
beiden gewählten Fachgebiete entnommen ist , nur 
einmal abzulegen. 2Die Prüfungsleistung zählt für 
beide Fachgebiete. 

(5) lWenn die Dolmetscherprüfung zum selben 
Termin in zwei Fachgebieten derselben Sprache ab­
gelegt wird, ohne daß diese zum selben Termin wie 
die entsprechenden Übersetzerprüfungen oder 
zum unmittelbar darauffolgenden Termin abgelegt 
wird, werden von den in Absatz 1 Nr.l genannten 
Prüfungsaufgaben die Aufgaben nach § 17 Abs.l 
Nrn.l sowie 2 oder 3 (Stegreifübersetzung allge­
mein) nur einmal abgelegt. 2Die Prüfungsleistun­
gen zählen für beide Fachgebiete. 

§ 19 

Niederschrift 
über die mündlichen Prüfungen 

1 Über den mündlichen Teil der Übersetzerprü­
fung und die Dolmetscherprüfung ist von einem 
der Prüfer eine Niederschrift anzufertigen, aus der 
die gestellten Fragen und Aufgaben sowie die Art 
ihrer Beantwortung und Lösung erkennbar sein 
sollen. 2 Für jede Aufgabe ist die erteilte Einzelnote 
(§ 20 Abs. 2) einzutragen. 3Die Niederschrift bleibt 
bei den Prüfungsakten. 

§ 20 

Bewertung der Einzelleistungen 

(1) IJede der schriftlichen Klausurarbeiten ist 
gesondert von zwei Prüfern (Erst- und Zweitprü­
fer) selbständig zu bewerten. 2Bei abweichender 
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Bewertung sollen die beiden Prüfer versuchen, sich 
über die Note zu einigen. 3Kommt eine Einigung 
nicht zustande, so trifft der Leiter der Prüfungs­
stelle den Stichentscheid; er kann diese Aufgabe 
auf dazu geeignete Prüfer übertragen. 

(2) 1 Für jede mündliche Aufgabe wird von jedem 
der beiden Prüfer der Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung eine Einzelnote erteilt. 2Bei ab­
weichender Bewertung sollen die beiden Prüfer 
versuchen, sich über die Note zu einigen. 3Kommt 
eine Einigung nicht zustande, so trifft der Vorsit­
zende der Prüfungskommission für die mündliche 
Prüfung den Stichentscheid. 

§ 21 

Einzelnoten 

(1) IDie einzelnen Klausurarbeiten und die ein­
zelnen mündlichen Leistungen werden mit folgen­
den Noten bewertet: 

sehr gut 1 
gut 2 
befriedigend 3 
ausreichend 4 
mangelhaft 5 
ungenügend 6 

2Zwischennoten werden nicht erteilt. 

(2) Den Noten sind folgende Wortbedeutungen 
zugrunde zu legen: 

1. sehr gut (1) 
Die Note "sehr gut" soll erteilt werden, wenn die 
Leistung den Anforderungen in besonderem 
Maß entspricht. 

2. gut (2) 
Die Note "gut" soll erteilt werden, wenn die Lei­
stung den Anforderungen voll entspricht. 

3. befriedigend (3) 
Die Note "befriedigend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung im allgemeinen den Anforde­
rungen entspricht. 

4. ausreichend (4) 
Die Note "ausreichend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber 
im ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

5. mangelhaft (5) 
Die Note "mangelhaft" soll erteilt werden, wenn 
. die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen läßt, daß , die notwendigen 
Grundkenntnisse vorhanden sind und die Män­
gel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

6. ungenügend (6) 
Die Note "ungenügend" soll erteilt werden, 
wenn die Leistung den Anforderungen nicht ent­
spricht und selbst die Grundkenntnisse so lük­
kenhaft sind, daß die Mängel in absehbarer Zeit 

. nicht behoben werden können. 

§ 22 

Gesamtnote der Übersetzerprüfung 

(1) 1 Die Gesamtnote der Übersetzerprüfung ergibt 
sich bei Prüfungsteilnehmern gemäß § 9 Abs. 1 aus : 

1. der Teilnote für den schriftlichen Teil der Über­
setzerprüfung nach § 15, in die die Einzelnoten 
nach § 15 Abs.1 Nrn. 1 bis 5 mit dreifachem Ge­
wicht, die Einzelnote nach § 15 Abs. 1 Nr.6 mit 
einfachem Gewicht eingehen (Teiler 16), 

2. der Teilnote für den mündlichen Teil der Überset­
zerprüfung nach § 17 Abs. 1, in die alle Einzelnoten 
mit einfachem Gewicht eingehen, (Teiler 6) und 

3. der Teilnote aus dem für die Zulassung maßgeb­
lichen Zeugnis des dritten Studienjahres bzw. 
des Aufbaustudiums, in die die Einzelnoten 
Gemeinsprachliche Übersetzung in die Fremd-

sprache, 
Gemeinsprachliche Übersetzung aus der Fremd-

sprache, 
Landeskundlicher Aufsatz , 
Fachkunde und -terminologie (deutsch), 
Übungen zur Fachkunde und -terminologie 

(zweisprachig), 
Fachübersetzung in die Fremdsprache, 
Fachübersetzung aus der Fremdsprache, 
Landeskunde sowie 
Zeitgeschichte und aktuelle Probleme des ent-

sprechenden Auslandes 
rpit einfachem Gewicht eingehen (Teiler 9). 2Aus 
den Teilnoten nach Satz 1 Nrn. 1 bis 3 wird die 
Gesamtnote gebildet, in die die Teilnote nach 
Nummer 1 mit dreifachem Gewicht, die Teilnote 
nach Nummer 2 mit einfachem Gewicht und die 
Teilnote nach Nummer 3 mit zweifachem Ge­
wicht eingehen (Teiler 6) . 

(2) IBei anderen Bewerbern ergibt sich die Ge­
samtnote der Übersetzerprüfung aus: 
1. der Teilnote für den schriftlichen Teil der Über­

setzerprüfung nach § 15, in die die Einzelnoten 
nach § 15 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 mit dreifachem Ge­
wicht, die Einzelnote nach § 15 Abs. 1 Nr. 6 mit 
einfachem Gewicht eingehen (Teiler 16), 

2. der Teilnote für den mündlichen Teil der Über­
setzerprüfung nach § 17 Abs. 1, in die die Einzel­
noten nach § 17 Abs . 1 Nrn. 1 und 5 jeweils mit 
zweifachem Gewicht, die übrigen Einzelnoten 
mit einfachem Gewicht eingehen (Teiler 8). 

2Aus den Teilnoten nach Satz 1 Nrn.1 und 2 wird 
die Gesamtnote gebildet, in die die Teilnote nach 
Nummer 1 mit zweifachem, die Teilnote nach Num­
mer 2 mit einfachem Gewicht eingehen (Teiler 3). 

(3) Die Teilnoten und die Gesamtnote werden 
auf zwei Dezimalstellen errechnet; die dritte Dezi­
malstelle bleibt außer Betracht . 

§ 23 

Bestehen der Übersetzerprüfung 

(1) Der schriftliche Teil der Übersetzerprüfung 
ist bestanden, wenn die Teilnote nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bzw. Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 nicht schlechter 
als 4,50 ist, wenn in nicht mehr als zwei Klausur­
arbeiten ein schlechteres Ergebnis als "ausreichend" 
erzielt wurde und wenn in den beiden Fachüberset­
zungen (§ ~~ Abs. 1 Nrn. 3 und 5), in den beiden all­
gemeinen Ube~setzungen (§ 15 Abs. 1 Nrn. 2 und 4) , 
in den beiden Ubersetzungen in das D~utsche (§ 15 
Abs. 1 Nrn. 4 und 5) und in den beiden Ubersetzun­
gen in die zu prüfende Sprache (§ 15 Abs. 1 Nrn. 2 
und 3) jeweils kein schlechteres Durchschnitts­
ergebnis als 4,50 erzielt wurde. 
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(2) Der mündliche Teil der Übersetzerprüfung 
ist bestanden, wenn die Teilnote nach § 22 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 bzw. Abs . 2 Satz 1 Nr. 2 nicht schlechter 
als 4,50 ist und in den beiden Stegreifübersetzun­
gen (§ 17 Abs. 1 Nm. 2 und 3) kein schlechteres 
Durchschnittsergebnis als 4,00 erzielt wurde. 

(3) Die Übersetzerprüfung ist insgesamt bestan­
den, wenn der Prüfungsteilnehmer sowohl den 
schriftlichen als auch den mündlichen Prüfungs teil 
bestanden hat. 

(4) 1 Wer den schriftlichen Prüfungs teil nicht be­
standen hat, erhält darüber eine schriftliche Mittei­
lung. 2Er ist von der mündlichen Prüfung ausge­
schlossen. 

§ 24 

Gesamtnote der Dolmetscherprüfung 

(1) IDie Gesamtnote der Dolmetscherprüfung 
ergibt sich bei Prüfungsteilnehmem gemäß § 10 
Abs. 1 aus: 

1. der Teilnote des ersten Teils der Dolmetscherprü­
fung gemäß § 18 Abs.1 Nr.1, in die alle Einzel­
noten mit einfachem Gewicht eingehen (Teiler 4), 

2. der Teilnote des Dolmetscherteils nach § 18 
Abs.1 Nr.2 , in die die Einzelnoten nach § 18 
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b mit einfachem Ge­
wicht und die Einzelnote nach § 18 Abs. 1 Nr.2 
Buchst. c mit zweifachem Gewicht eingehen, 
(Teiler 4) und 

3. der Teilnote aus dem für die Zulassung maßgeb­
lichen Zeugnis des dritten Studienjahres bzw. 
des Aufbaustudiums, in die die Einzelnoten für 
Verhandlungsdolmetschen und Vortragsdolmet­
schen mit einfachem Gewicht eingehen (Teiler 2). 

2In die Gesamtnote gehen die Teilnoten nach Satz 1 
Nm. 1 und 3 mit einfachem Gewicht, die Teilnote 
nach Nr. 2 mit zweifachem Gewicht ein (Teiler 4). 

(2) IBei anderen Bewerbern ergibt sich die Ge­
samtnote für die Dolmetscherprüfung aus den in 
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Teilnoten. 
2Die Teilnote nach Nummer 1 hat das einfache und 
die Teilnote nach Nummer 2 das zweifache Gewicht 
(Teiler 3). 

(3) Die Teilnoten und die Gesamtnote werden 
auf zwei Dezimalstellen errechnet; die dritte Dezi­
malstelle bleibt außer Betracht. 

§ 25 

Bestehen der Dolmetscherprüfung 

Die Dolmetscherprüfung ist bestanden, wenn die 
Gesamtnote nach § 24 Abs. 1 Satz 2 bzw. Abs. 2 
nicht schlechter als 4,50 ist und in keiner Prüfungs­
aufgabe nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 ein schlechteres Er­
gebnis als "ausreichend" erzielt wurde. 

§ 26 

Prüfungsurkunde, Bescheinigung 

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält eine 
Prüfungsurkunde. 

(2) 1 In der Prüfungsurkunde werden die Teil­
noten und die Gesamtnote als Zahlenwert und 
Worturteil angegeben; ferner wird bei Prüfungs­
teilnehmerp gemäß § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 der 
Name der besuchten Fachakademie vermerkt. 2Die 
Teilnoten werden in folgenden Worturteilen zu sam­
mengefaßt: 

Teilnote 1,00 bis 1,50 sehr gut 
Teilnote 1,51 bis 2,50 gut 
Teilnote 2,51 bis 3,50 befriedigend 
Teilnote 3,51 bis 4,50 ausreichend 

2 Die Gesamtnote wird in einem der folgenden Wort­
urteile zusammengefaßt: 

Gesamtnote 1,00bis 1,50 

Gesamtnote 1,51 bis 2,50 
Gesamtnote 2,51 bis 3,50 
Gesamtnote 3,51 bis 4,50 

mit Auszeichnung 
bestanden 
gut bestanden 
befriedigend bestanden 
bestanden 

3Die Einzelnoten der schriftlichen und mündlichen 
Prüfungen werden in einer Anlage zur Prüfungs­
urkunde aufgeführt. 

(3) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält 
darüber eine Bescheinigung, aus der die Gründe 
des Nichtbestehens ersichtlich sind. 

§ 27 

Wiederholung der Prüfung 

(1) lEine nicht bestandene Prüfung känn in der­
selben Sprache und demselben Fachgebiet einmal 
wiederholt werden. 2Die Prüfung kann nur im gan­
zen .yviederholt werden. 3 Prüfungs teilnehmer, die 
die Ubersetzerprüfung in einer Sprache und einem 
lfachgebiet zweimal nicht bestanden haben und die 
Ubersetzerprüfung in derselben Sprache in einem 
anderen Fachgebiet zu einem anderen Prüfungster­
min einmal nicht bestehen, können die Übersetzer­
prüfling in derselben Sprache nicht mehr, auch 
nicht in einem anderen Fachgebiet, ablegen; Ent­
sprechendes gilt für die Dolmetscherprüfung. 

(2) 1 Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung das 
erste Mal abgelegt und bestanden haben, können 
zur Verbesserung ihrer Note noch einmal zur Prü­
fung zugelassen werden. 2Die Prüfungsteilnehmer 
haben die Wahl , welches Prüfungsergebnis sie gel­
ten lassen wollen. 

§ 28 

Rücktritt und Versäumnis 

(1) Ein Rücktritt von der Prüfung ist nach der 
Zulassung nicht mehr möglich. 

(2) 1 Versäumt ein Prüfungsteilnehmer ohne eine 
genügende Entschuldigung im Sinn des Absatzes 3 
die Prüfung, so gilt die Prüfung als abgelegt und 
nicht bestanden. 2Versäumt ein Prüfungsteilneh­
mer einen Termin für eine Prüfungsaufgabe ohne 
eine genügende Entschuldigung im Sinn des Absat..: 
zes 3 oder gibt er eine Klausurarbeit nicht ab, so 
wird die betreffende schriftliche Arbeit oder die 
mündliche Prüfung mit "ungenügend" bewertet. 

(3) 1 Weist der Prüfungsteilnehmer nach, daß 
ihm die Ablegung der ganzen Prüfung oder eines 
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Teils der Prüfung aus Gründen, die er nicht zu ver­
treten hat, nicht möglich oder nicht zuzumuten ist 
so ~ilt die ganze ~rüf~ng als nicht abgelegt. 2 Ab~ 
weIchend davon gIlt dIe Ubersetzerprüfung als ab­
gelegt, wenn mindestens vier der sechs schriftli­
chen Prüfungsaufgaben bearbeitet wurden; die 
fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer vom 
Leiter der Prüfungsstelle zu bestimmenden Zeit 
nachzuholen. 

J4). IDer Nac?weis ~er Verhinderung ist unver­
zughch zu erbrmgen, 1m Fall der Krankheit durch 
das Zeugnis eines Gesundheitsamts. 2Die Entschei­
d~ng darüber, ob eine vom Prüfungs teilnehmer 
mcht ~u vertretende Verhinderung vorliegt, trifft 
der LeIter der Prüfungsstelle. 

(5) Hat sich ein Prüfungsteilnehmer einer Prü­
fUl!g. unterz~.gen, so können nachträglich gesund­
helthch~ Grunde, denen zufolge die Prüfungslei­
stung mcht gewertet werden soll, nicht anerkannt 
werden. 

§ 29 

Unterschleif 

. (1). 1 Versu~ht ein Prüfungsteilnehmer das Ergeb­
ms emer Prufung. durch Unterschleif, Täuschung 
o~er Benutzung mcht zugelassener Hilfsmittel zu 
eIgenem oder fremden Vorteil zu beeinflussen so 
is~ die ,?etreffende Prüfungs leistung mit "u~ge­
nugend zu bewerten. 2In schweren Fällen ist der 
Prüfungsteilnehmer von der Prüfung auszuschlie­
ßen; er hat die Prüfung nicht bestanden. 3Als ver­
suchter Unterschleif gilt bereits der Besitz von 
nicht ausdrücklich genehmigten Hilfsmitteln nach 
Ausgabe der Prüfungsaufgaben. 

(2) 1 Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 
erst nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die 
betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit 
"unge~ügend" zu bewerten und das Prüfungs­
ergeb!.lls e~tspr~chend zu berichtigen. 2In schwe­
ren Fallen 1st dIe Prüfung für nicht bestanden zu 

erklären. 3Eine unrichtige Prüfungsurkunde ist für 
ungültig zu erklären und einzuziehen. 

§ 30 

Berufsbezeichnung 

Durch die erfolgreiche Ablegung der Übersetzer­
prüfung w~rd die Berechti.gung zur Führ~ng der 
BerufsbezeIchnung "StaatlIch geprüfte(r) Uberset­
zer(in)", durch die erfolgreiche Ablegung der Dol­
metscherprüfung wird die Berechtigung zur Füh­
r::tmg der Be:ufsbezeichnung "Staatlich geprüfte(r) 
Ubersetzer(m) und Dolmetscher(in)" erworben. 

§ 31 

Schlußvorschriften 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. März 1990 in 
Kraft . 

.. (2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung für 
Ubersetzer und Dolmetscher (ÜDPO) vom 10. April 
1978 (BayRS 2236-9-3-K) außer Kraft. 

(3) Bewerber, die sich bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung im Aufbaustudium einer öffentlichen 
oder staatlich anerkannten privaten Fachakademie 
fl!-r F:emdsprachenberufe in Bayern befinden oder 
dIe eme na~h den bisherigen Vorschriften abge­
le.ßte, abe~ m~ht bestandene Prüfung wiederholen, 
konnen dIe Ubersetzerprüfung und die Dolmet­
scherprüfung 1990 noch nach der alten Prüfungs­
ordnung ablegen, wenn sie dies ausdrücklich bean­
tragen; ab 1991 kann die Prüfung nur noch nach der 
neuen Prüfungsordnung abgelegt werden. 

München, den 20. Februar 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Hans Zehetmair, Staatsminister 
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